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449 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXVI. GP 

 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz, mit dem die Straßenverkehrsordnung 1960 geändert wird (30. StVO-
Novelle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Die Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO 1960), BGBl. Nr. 159/1960, zuletzt geändert durch 
BGBl. I Nr. 42/2018, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 1 Z 7 lautet: 
 „7. Radfahrstreifen: ein für den Fahrradverkehr bestimmter und besonders gekennzeichneter Teil der 

Fahrbahn, wobei der Verlauf durch wiederholte Markierung mit Fahrradsymbolen angezeigt 
wird;“ 

2. § 2 Abs. 1 Z 12a lautet: 
 „12a. Radfahrerüberfahrt: ein auf beiden Seiten durch gleichmäßig unterbrochene Quermarkierungen 

gekennzeichneter, für die Überquerung der Fahrbahn durch Radfahrer bestimmter Fahrbahnteil; 
ist unmittelbar neben der Radfahrerüberfahrt ein Schutzweg markiert, so kann auf dieser Seite 
der Radfahrerüberfahrt die Quermarkierung entfallen; ist derselbe Fahrbahnteil in Fortsetzung 
eines Geh-und Radwegs gemäß § 52 Z 17a lit. a für die Überquerung der Fahrbahn durch 
Fußgänger und Radfahrer bestimmt, so sind die Quermarkierungen beiderseits des Schutzwegs 
jeweils versetzt zu den Längsstreifen des Schutzwegs anzubringen;“ 

3. In § 8 wird folgender Abs. 4a eingefügt: 
„(4a) Das Befahren von Schutzwegen mit Fahrzeugen in Gehrichtung der Fußgänger ist verboten; 

ausgenommen ist das Befahren mit Fahrrädern, wenn links und rechts des Schutzwegs Quermarkierungen 
gemäß § 2 Abs. 1 Z 12a angebracht sind.“ 

4. § 11 Abs. 5 lautet: 
„(5) Wenn auf Straßen mit mehr als einem Fahrstreifen für die betreffende Fahrtrichtung das 

durchgehende Befahren eines Fahrstreifens nicht möglich oder nicht zulässig ist oder ein Fahrstreifen 
endet, ist den am Weiterfahren gehinderten Fahrzeugen der Wechsel auf den zunächst gelegen 
verbleibenden Fahrstreifen in der Weise zu ermöglichen, dass diese Fahrzeuge jeweils im Wechsel einem 
auf dem durchgehenden Fahrstreifen fahrenden Fahrzeug nachfolgen können (Reißverschlusssystem). 
Das Reißverschlusssystem ist auch anzuwenden, wenn die beschriebenen Umstände in Bezug auf einen 
Radfahrstreifen auftreten.“ 

5. § 19 Abs. 5 lautet: 
„(5) Fahrzeuge, die ihre Fahrtrichtung beibehalten oder nach rechts einbiegen, haben, sofern sich aus 

Abs. 4 nichts anderes ergibt, den Vorrang gegenüber entgegenkommenden, nach links einbiegenden 
Fahrzeugen; Fahrzeuge, die ihre Fahrtrichtung beibehalten, haben den Vorrang auch gegenüber aus 
derselben Richtung kommenden, nach rechts einbiegenden Fahrzeugen.“ 

6. § 19 Abs. 6a lautet: 
„(6a) Radfahrer, die einen nicht durch eine Radfahrerüberfahrt fortgesetzten (§ 56a) Radweg oder 

Geh- und Radweg verlassen, haben anderen Fahrzeugen im fließenden Verkehr den Vorrang zu geben.“ 
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7. In § 38 werden nach Abs. 5 folgende Abs. 5a und 5b eingefügt: 
„(5a) Zur Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen kann der Bundesminister für Verkehr, 

Innovation und Technologie durch Verordnung Kreuzungen bestimmen, an denen abweichend von Abs. 5 
die Lenker von Fahrzeugen – mit Ausnahme der Lenker von Lastkraftfahrzeugen oder Bussen mit einem 
höchsten zulässigen Gesamtgewicht von jeweils mehr als 7,5 t – trotz rotem Licht rechts abbiegen dürfen, 
wenn 
 1. sie zuvor angehalten haben, 
 2. eine Behinderung oder Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, insbesondere des Fußgänger- 

und Fahrzeugverkehrs der freigegebenen Fahrtrichtung, ausgeschlossen ist und 
 3. neben dem roten Lichtzeichen eine Zusatztafel gemäß § 54 Abs. 5 lit. n angebracht ist. 

(5b) Eine Verordnung nach Abs. 5a darf nur erlassen werden, wenn hinsichtlich der dadurch 
bestimmten Kreuzungen aus Gründen der Verkehrssicherheit keine Bedenken bestehen und eine solche 
Untersuchung im Interesse des Straßenverkehrs gelegen ist. In der Verordnung ist die Fahrtroute 
anzugeben, für die die Erlaubnis, bei rotem Licht rechts abzubiegen, gilt. An den in der Verordnung 
genannten Kreuzungen ist neben dem roten Lichtzeichen eine Zusatztafel gemäß § 54 Abs. 5 lit. n 
anzubringen.“ 

8. In § 54 Abs. 5 wird nach lit. m folgende lit. n angefügt: 
 „n) 

  
Eine solche Zusatztafel neben einem roten Lichtzeichen zeigt an, dass i.S. von § 38 Abs. 5a die 
Lenker von Fahrzeugen – mit Ausnahme der Lenker von Lastkraftfahrzeugen oder Bussen mit 
einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von jeweils mehr als 7,5 t - trotz rotem Licht rechts 
abbiegen dürfen.“ 

9. § 65 Abs. 2 1. Satz lautet: 
„Die Behörde hat auf Antrag des gesetzlichen Vertreters des Kindes die Bewilligung nach Abs. 1 zu 
erteilen, wenn das Kind 
 1. das 9. Lebensjahr vollendet hat und die 4. Schulstufe besucht oder 
 2. das 10. Lebensjahr vollendet hat 
und anzunehmen ist, dass es die erforderliche körperliche und geistige Eignung sowie Kenntnisse der 
straßenpolizeilichen Vorschriften besitzt.“ 

10. § 68 Abs. 1 lautet: 
„(1) Auf Straßen mit einer Radfahranlage ist mit einspurigen Fahrrädern ohne Anhänger die 

Radfahranlage zu benützen, wenn der Abstand der Naben des Vorderrades und des Hinterrades nicht 
mehr als 1,7 m beträgt und das Befahren der Radfahranlage in der vom Radfahrer beabsichtigten 
Fahrtrichtung gemäß § 8a erlaubt ist. Mit Fahrrädern mit einem Anhänger, der nicht breiter als 100 cm ist, 
mit mehrspurigen Fahrrädern, die nicht breiter als 100 cm sind, sowie bei Trainingsfahrten mit 
Rennfahrrädern darf die Radfahranlage benützt werden; mit Fahrrädern mit einem sonstigen Anhänger 
oder mit sonstigen mehrspurigen Fahrrädern ist die für den übrigen Verkehr bestimmte Fahrbahn zu 
benützen. Auf Gehsteigen und Gehwegen ist das Radfahren in Längsrichtung verboten. Auf Geh- und 
Radwegen haben sich Radfahrer so zu verhalten, dass Fußgänger nicht gefährdet werden.“ 

11. § 88 Abs. 2 lautet: 
„(2) Spiele auf Gehsteigen oder Gehwegen und deren Befahren mit fahrzeugähnlichem 

Kinderspielzeug und ähnlichen Bewegungsmitteln in Schrittgeschwindigkeit sind gestattet, wenn 
hiedurch der Verkehr auf der Fahrbahn oder Fußgänger nicht gefährdet oder behindert werden. Kinder 
unter zwölf Jahren müssen beim Befahren von Gehsteigen oder Gehwegen mit den genannten Geräten 
von einer Person, die das 16. Lebensjahr vollendet hat, beaufsichtigt werden, wenn sie nicht Inhaber eines 
Radfahrausweises gemäß § 65 sind. Die Beaufsichtigungspflicht entfällt für Kinder über 8 Jahren für die 
Benützung der genannten Geräte, sofern diese ausschließlich durch Muskelkraft betrieben werden.“ 
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12. An § 103 wird folgender Abs. 20 angefügt: 
„(20) § 2 Abs. 1 Z 7 und 12a, § 8 Abs. 4a, § 11 Abs. 5, § 19 Abs. 5 und 6a, § 38 Abs. 5a und 5b, 

§ 54 Abs. 5 lit. n, § 65 Abs. 2, § 68 Abs. 1, § 88 Abs. 2 und § 104 Abs. 13 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. ../2019 treten mit 1. April 2019 in Kraft.“ 

13. An § 104 wird folgender Abs. 13 angefügt: 
„(13) Bodenmarkierungen, die den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. …/2019 nicht entsprechen, sind bei einer allfälligen Neuanbringung, 
spätestens aber bis 31. Dezember 2024 durch Bodenmarkierungen nach diesem Bundesgesetz zu 
ersetzen.“ 
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